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tum der beiden großen Abteilun
gen der Produktion sind sehr 
vielfältig. Die Größenverhältnisse 
zwischen den Abteilungen I und 
II und ihr Entwicklungst-npo 
sind auch historisch bedingt. _>as 
Gesetz erfordert einen höheren 
Anteil der Abteilung I am gesell
schaftlichen Gesamtprodukt ge
genüber der Abteilung II; es ver
langt aber nicht ein ständiges 
arithmetisches Anwachsen des 
Anteils der Produktionsmittel als 
unerläßliche Bedingung des un
unterbrochenen Aufschwungs der 
Produktion. Der Anteil der Abtei
lung II kann vorübergehend ra
scher wachsen als der Anteil der 
Abteilung I; die überwiegende, 
dauerhafte, beständige Tendenz 
ist jedoch das schnellere Wachs
tum der Produktion von Pro
duktionsmitteln. Im Sozialismus 
wird dieses Gesetz planmäßig 
und zum Nutzen der gesamten 
Gesellschaft ausgenutzt. So er
fordern die Mechanisierung und 
Automatisierung des Produk
tionsprozesses und die gesell
schaftliche Arbeitsteilung immer 
wirksamere und effektivere Pro
duktionsmittel. Innerhalb der Ab
teilung I wächst daher die Pro
duktion von Produktionsmitteln 
für die Abteilung I am schnell
sten. Es geht dabei insbesondere 
um die Entwicklung jener Zweige 
der Abteilung I und jener Final
produkte, die Kennzeichen der 
wissenschaftlich-technischen Revo
lution und zugleich Erzeuger 
höchster Effektivität sind. Die 
Verwirklichung des Gesetzes ent
spricht dann den Erfordernissen 
der wissenschaftlich-technischen 
Revolution, wenn vor allem über 
ein hohes Niveau und eine zu
nehmende Wirksamkeit der Pro
duktion der Abt. I eine Intensi
vierung der gesellschaftlichen 
Produktion insgesamt erreicht 
wird. Die vorrangige Entwick
lung der Abteilung I über einen

längeren Zeitraum schafft Vor
aussetzungen zur Annäherung 
des Wachstumstempos beider Ab
teilungen. Dabei bleibt das Pri
mat der Produktion von Produk
tionsmitteln gewährleistet, das zu 
einer beschleunigten Entwicklung 
des Nationaleinkommens und da
mit zur Erhöhung des Lebens
standards der Bevölkerung führt.

Gesetze und Gebräuche des 
Krieges: Gesamtheit der Normen, 
die die Beziehungen zwischen 
den kriegführenden Staaten so
wie zwischen ihnen und den neu
tralen Staaten während eines 
militärischen Konflikts regeln. 
Die G. sollen die grausamsten 
Methoden der Kriegführung be
schränken sowie den Schutz der 
Zivilbevölkerung gewährleisten. 
Sie umfassen die Methoden und 
Mittel der Kriegführung, die 
rechtliche Stellung der ->- Kom
battanten und Nichtkombattanten, 
der Kriegsgefangenen, der Opfer 
des Krieges und der Zivilbevöl
kerung, die Rechtsnormen für 
das Eigentum sowie die Rechte 
und Pflichten neutraler Länder. 
Die G. tragen die Klassenmerk
male der historischen Epochen, in 
denen sie sich herausgebildet ha
ben; einige von ihnen besitzen 
jahrhundertealte Traditionen. Die 
gegenwärtig geltenden G. ent
standen auf Grund völkerrecht
licher Abkommen, oder sie ent
wickelten sich in der Form von 
Gebräuchen. Das gegenwärtige 
Völkerrecht verbietet den Ag
gressionskrieg (-*- Aggression). 
Die Anwendung von Waffenge
walt ist nur als Akt der recht
mäßigen Selbstverteidigung in 
Übereinstimmung mit Art. 51 der 
UNO-Charta oder in Erfüllung 
internationaler Verpflichtungen 
zur kollektiven Abwehr einer 
Aggression (Kap. VII und VIII 
der UNO-Charta) zulässig. Die 
wichtigsten völkerrechtlichen Ab-


